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3.8 
 

Rechtsverordnung der Stadt Mannheim über den Gemeingebrauch  
an öffentlichen Gewässern 

vom 28. Juli 1978 
 
Aufgrund von § 28 Abs. 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 26. April 1976 (GBl. S. 369) 
wird verordnet: 
 

§ 1 
Verbote 

 
Aus Gründen des Wohles der Allgemeinheit wird die Ausübung des Gemeingebrauchs hinsichtlich 
des Badens und Waschens an den nachstehend genannten Gewässern verboten: 
1. im Rhein 
 1. von Stromkilometer 411,95 bis Stromkilometer 436,66 (rechtes Ufer), 
 2. im Bereich des Sandhofer Altrheins; 
2. im Neckar 
 1. von der Neckarmündung Stromkilometer 0 bis Stromkilometer 4,80 
 2. im Neckarkanal von Stromkilometer 4,80 bis Stromkilometer 8,75 einschließlich 

Kraftwerkkanal, 
 3. im Altneckar von Stromkilometer 4,80 A bis Stromkilometer 8,79 A (rechtes Ufer) und von 

Stromkilometer 4,80 A bis Stromkilometer 11,46 A (linkes Ufer) einschließlich 
Kraftwerkkanal. 

 
§ 2 

Aufsichtspersonal 
 
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten. 
 

§ 3 
Ausnahmen 

 
Von dem Verbot des § 1 kann das Ordnungsamt - untere Wasserbehörde der Stadt Mannheim - 
bei in der Sache begründeten Anlässen Ausnahmen zulassen. 
 
 

§ 4 
Sonstige Vorschriften 

 
Beschränkungen des Badens und Waschens aufgrund anderer Rechtsvorschriften (Verordnung 
über das Baden in den Bundeswasserstraßen Rhein, Neckar, Main, Lahn, Mosel und Saar im 
Bereich der Wasser und Schifffahrtsdirektion Mainz vom 18. März 1970, Polizeiverordnung für die 
Häfen, Lade- und Löschplätze in Baden-Württemberg - Hafenpolizeiverordnung - vom 11. März 
1975) bleiben unberührt. 
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§ 5 
Ordnungswidrigkeiten1 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung oder gegen Einzelanordnungen nach § 2 dieser 
Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten und können gemäß § 120 Abs. 1 Nr. 18 Wassergesetz mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 
 
 

§ 6 
 
Die Polizeiverordnung der Ortspolizeibehörde der Stadt Mannheim über das Baden in öffentlichen 
Gewässern im Stadtkreis Mannheim vom 14. Dezember 1976 ist nichtig. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
Bekanntgemacht im Mannheimer Morgen Nr. 169 vom 28. Juli 1978. 
 
 
 
 

                                                
1 "die Rückverweisung auf § 120 Abs. 1 Nr. 18 Wassergesetz (WG) beruht auf der Fassung dieses Gesetzes 
vom 26.04.1976. Durch Neufassung des WG, derzeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.01.2005 
(GBl. vom 30.03.2005 S. 219) lautet die zugrundeliegende Bestimmung des WG nunmehr § 120 Abs. 1 Nr. 
19." 


